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Einleitung 

Diese Arbeit widmet sich dem internationalen und nationalen Abtretungs-
recht. Den Schwerpunkt bildet hierbei die am 12. Dezember 2001 von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete United Nations 
Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, im 
Folgenden Abtretungskonvention oder CARIT genannt. 

Die Abtretungskonvention wurde bisher lediglich von Luxemburg, 
Madagaskar und den USA unterzeichnet1. Diese verhaltene Resonanz wirft 
die Frage nach der Notwendigkeit von Rechtsvereinheitlichung im inter-
nationalen Abtretungsrecht auf, die in dieser Einleitung untersucht wird. 
Sollte Vereinheitlichungsbedarf im internationalen Abtretungsrecht beste-
hen, ist im Weiteren zu klären, ob der Inhalt des Übereinkommens der 
Grund für die Zurückhaltung gegenüber der Abtretungskonvention ist. 

A. Der Status quo 

I. Forderungsaußenstände als Finanzierungsgrundlage 

Die Bedeutung von Forderungsaußenständen für Unternehmen hat im Zuge 
der Wandlung von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft 
deutlich zugenommen. Grundstücke, Gebäude, maschinelle Anlagen und 
Warenlager treten gegenüber den „neuen" Vermögenswerten wie Kunden-
beziehungen, Humankapital, Produkt-Knowhow und den Außenständen 
des Unternehmens mehr und mehr in den Hintergrund2. Mit der Globalisie-
rung und dem Zusammenwachsen der Märkte erhöht sich gleichzeitig ins-
besondere im europäischen, aber auch im transatlantischen Wirtschaftsver-
kehr der Anteil ausländischer Forderungen bei Unternehmen. Nicht nur in 
Zeiten wirtschaftlicher Krisen sind Unternehmen darauf angewiesen, ihre 
Forderungsaußenstände als Finanzierungsgrundlage zu nutzen. Dies gilt 
zum Beispiel, wenn Unternehmen ihren Kunden längere Zahlungsziele ein-
räumen beziehungsweise die Kunden solche ohne Vereinbarung für sich 

1 Über den Ratifikationsstand gibt die Internetseite von UNCITRAL, abrufbar unter 
www.uncitral.org (Stand: 25. Juni 2005), Auskunft. 

2 Vgl. Bette, Vertraglicher Abtretungsausschluß im deutschen und im grenzüber-
schreitenden Geschäftsverkehr, WM 1994, 1909; Hänseier, Die Globalzession (1991), 
S. 1. Siehe auch Eidenmüller, Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der inter-
nationalen Entwicklung, AcP 204 (2004), 457 (458 f.). 
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beanspruchen3. In diesen oder ähnlichen Situationen ist der Unternehmer 
oftmals dazu gezwungen, die Forderungen in liquide Mittel umzuwandeln, 
um seinen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Zudem ist ein Warenkredit 
nicht selten nur auf Grundlage eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes ver-
fügbar, setzt mithin die Verfugung über (künftige) Außenstände voraus4. 
Weiterhin gibt es bilanzwirksame Finanzierungsformen wie beispielsweise 
Factoring oder Securitisation, die ohne verfügbare Forderungen nicht in 
Anspruch genommen werden können5. Schließlich verlangen Kreditinsti-
tute in der Regel zusätzlich zu vorhandenen Vermögenswerten Forderun-
gen als Sicherheit, da diese grundsätzlich leicht übertragbar und verwert-
bar sind6. 

Neben den genannten Unternehmen, die als Zedenten auftreten, haben 
auch Wirtschaftsteilnehmer, die üblicherweise als Zessionare auftreten, ein 
vitales Interesse am internationalen Handel mit Forderungen. Dies gilt zum 
Beispiel für Factoringinstitute, Banken oder Exporteure, die ihre Waren 
unter Vereinbarung eines verlängerten Eigentumsvorbehalts ins Ausland 
liefern. 

Schließlich kann auch ein objektives Interesse der Schuldner an einem 
erleichterten Handel mit Forderungen festgestellt werden. Die wirtschaftli-
chen Vorteile, die sich für die Unternehmen oder Finanzierungsinstitute 
aus der Verwertbarkeit von Forderungen ergeben, beeinflussen auch die 
Stellung des Schuldners. Dies gilt zum Beispiel für die Kreditaufnahme. 
Wenn sich Banken ohne Schwierigkeiten refinanzieren können, beeinflusst 
das die Kreditkosten positiv. Dies spüren die Schuldner entweder direkt als 
Kreditnehmer oder indirekt als Kunde eines Unternehmens, das einen 
Kredit aufnimmt. Haben beispielsweise Händler die Möglichkeit, Waren-
kredite auf Grundlage eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes zu erlan-
gen, können sie die verringerten Aufwendungen für den Einkauf der 
Waren an den Kunden weitergeben. Auch die verlängerten Zahlungsziele 
der Schuldner, die Unternehmer derzeit bei der Preisgestaltung berück-
sichtigen müssen, spielen dann eine geringere Rolle, wenn Unternehmen 
die Forderungen zu guten Konditionen veräußern können. Die erhöhte Ver-

3 Anschaulich Blaurock, Die Factoring-Zession, ZHR 142 (1978), 325 (334), der vom 
„Bankier wider Willen" spricht. Insbesondere im grenzüberschreitenden Handel bean-
spruchen die Schuldner längere Zahlungsziele für sich, vgl. Bette, Abtretung von Aus-
landsforderungen, WM 1997, 797 m.w.N. 

4 Vgl. Lukas, Das vertragliche Zessionsverbot de lege ferenda, ÖBA 2004, 755 (758). 
5 Näher zu Securitisation und Factoring unten, Teil 2 § 4 G I und I I . 
6 Bette: „Außenstände, also die Forderungen oder Zahlungsansprüche eines Unter-

nehmens gegen seine Kunden sind, bankbetriebswirtschaftlich gesehen, eine ideale Finan-
zierungsgrundlage." Vgl. ders., Vertraglicher Abtretungsausschluß im deutschen und 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, WM 1994, 1909. 
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kehrsfahigkeit von Forderungen kann demnach zu niedrigeren Preisen füh-
ren. 

Das immer wieder vorgebrachte Argument, restriktive Vorschriften im 
Abtretungsrecht seien zum Schutze des Schuldners gerechtfertigt7, bedarf 
also einer kritischen Würdigung mit Blick auf die Vorteile, die der Schuld-
ner durch eine erhöhte Verkehrsfähigkeit von Forderungen erlangt. Vor 
dem Hintergrund der großen wirtschaftlichen Bedeutung von Forderungen 
ist es bemerkenswert, wie ungünstig die Rahmenbedingungen für Abtre-
tungen mit einem internationalen Bezug, sei es aufgrund einer grenzüber-
schreitenden Abtretung oder sei es durch die Abtretung von Forderungen 
aus grenzüberschreitenden Verträgen, derzeit sind. Dies liegt zum einen an 
der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung der Forderungsabtretung 
und zum anderen an den weitreichenden Unterschieden der nationalen Ab-
tretungsrechte. 

II. Die IPR-Anknüpfung 

In Deutschland wird nach der noch herrschenden - in Teilen gleichwohl 
bestrittenen - Auffassung die gesamte Verfügung gem. Art. 33 Abs. 2 
EGBGB (Art. 12 Abs. 2 EVÜ8) dem Statut der abgetretenen Forderung 
unterworfen. Demnach unterliegen die wichtigsten Rechtsprobleme bei der 
Abtretung, wie beispielsweise die Übertragbarkeit der Forderung9, sowie 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Abtretung dem Schuldner10 

und Dritten gegenüber wirksam ist", dem Forderungsstatut12. Da die 

7 In diese Richtung zum Beispiel Holzner, Weiterhin: Drittwirksamkeit vertraglicher 
„Abtretungsverbote", Juristische Blätter 1998, 495 (501 ff.). 

8 Die Artt. 27 ff. EGBGB inkorporieren das Europäische Übereinkommen über das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.1980 (EVÜ) (vgl. 
ABl. EG Nr. L 266 vom 9.10.1980, S. 1 ff., konsolidierte Fassung ABl. EG Nr. C 27 vom 
26.1.1998, S. 34 ff.) ins deutsche Recht, vgl. Art. 1 ZustG/EVÜ, BGBl. II 1986, 809 ff. 
Art. 33 Abs. 2 EGBGB entspricht Art. 12 Abs. 2 EVÜ. 

9 Staudmger-Hausmann, EGBGB/IPR, 13. Aufl. (2002), Art. 33 Rn. 41; MünchKomm 
-.Martiny, Bd. 10, 4. Aufl. (2003), Art. 33 Rn. 9. 

10 Staudinger-//awiwann, EGBGB/IPR, 13. Aufl. (2002), Art. 33 Rn. 43; MünchKomm 
-Martiny, Bd. 10, 4. Aufl. (2003), Art. 33 Rn. 12. 

" Str., so die h.M. Vgl. beispielsweise BGH 20.6.1990, BGHZ 111, 376 ff.; Basedow, 
Internationales Factoring zwischen Kollisionsrecht und Unidroit-Konvention, ZEuP 1997, 
615 (622 f.); Palandt-Heldrich, 64. Aufl. (2005), Art. 33 Rn. 2; MünchKomm-Marriny, 
Bd. 10, 4. Aufl. (2003), Art. 33 Rn. 12a. Zur Anknüpfung der Drittwirkungen unten, Teil 
3 § 14 B. 

12 Nach a.A. ist fraglich, ob Art. 12 EVÜ (Art. 33 EGBGB) überhaupt die 
Verfügungswirkungen der Abtretung erfasst. Ablehnend Goode, Commercial Law, 3 ed. 
(2004), p. 1108; Kieninger, Das Statut der Forderungsabtretung im Verhältnis zu Dritten, 
RabelsZ 62 (1998), 678 (689 ff.); Moshinsky, The Assignment of Debts in the Conflict of 
Laws, 109 L.Q.Rev. 591, 615 ff. (1992). So, jedenfalls hinsichtlich der Drittwirkungen 
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Verfügung vollständig Art. 33 Abs. 2 EGBGB unterliegt, werden im Ver-
hältnis zu allen Beteiligten auch jene Aspekte der Verfügung über das For-
derungsstatut angeknüpft, die im nationalen Recht nicht speziell dem 
Schutz des Schuldners dienen13. Hierunter fallen zum Beispiel die Wirk-
samkeit der Abtretung zwischen den Zessionsparteien und im Verhältnis 
zu Dritten sowie die Zulässigkeit von Sicherungsabtretungen oder 
Vorausabtretungen künftiger Forderungen im nationalen Recht. 

Als Grund für die gewählte Anknüpfung wird angeführt, dass nur eine 
einheitliche Anknüpfung der Verfügung den Schuldner ausreichend 
schütze und eine Aufspaltung des einheitlichen Verfügungsgeschäfts in das 
Verhältnis zu Dritten und zum Schuldner Wertungsdiskrepanzen auf-
werfe14. Zum Zuge kommt folglich in allen Fragen der Verfügung das 
Recht, dem der Vertrag zwischen dem Drittschuldner und dem Gläubiger, 
d.h. dem Zedent unterliegt. Die Bestimmung dieses Rechts geschieht, so-
fern es sich um vertragliche Ansprüche handelt, anhand der Artt. 27 ff. 
EGBGB15. Die abgetretenen Forderungen können hierbei aus verschiede-
nen Gründen einem ausländischen Recht unterliegen. Dies zum einen, weil 
die Forderung einem rein im Ausland ansässigen Sachverhalt entspringt, 
wie dies beim Weitervertrieb deutscher Waren durch ausländische Impor-
teure der Fall ist. Zum zweiten kann in dem der Forderung zugrundelie-
genden Vertrag eine Rechtswahl zugunsten einer ausländischen Rechts-
ordnung vereinbart sein (Art. 27 Abs. 1 EGBGB, Art. 3 Abs. 1 EVÜ). 
Schließlich kann der Erbringer der vertragscharakteristischen Leistung im 

der Zession, auch Grau, Rechtsgeschäftliche Forderungsabtretungen im internationalen 
Rechtsverkehr (2005), S. 221. Vgl. schließlich Giuliano/Lagarde, Bericht über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, in: Kresbach/Rathkolb, Das 
Europäische Schuldvertragsübereinkommen (1999), S. 133 (145). In der Anmerkung zu 
Art. 1 EVÜ heißt es hier: „Zunächst einmal fällt das Gebiet der dinglichen Rechte und der 
Immaterialgüterrechte natürlich nicht unter diese Vorschriften, da sich das Oberein-
kommen nur auf das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht bezieht." 

13 Kritisch Einsele, Das Internationale Privatrecht der Forderungszession und der 
Schuldnerschutz, ZVglRWiss. 90 (1991), 1 (17); SiaviAmgex-Hausmann, EGBGB/IPR, 13. 
Aufl. (2002), Art. 33 Rn. 26; Lorenz, in: Czernich/Heiss (Hrsg.), EVÜ Kommentar 
(1999), Art. 12 Rn. 32; Stadler, Der Streit um das Zessionsstatut - eine endlose Ge-
schichte?, IPRax 2000, 104 (106), v. Wilmowsky, Europäisches Kreditsicherungsrecht 
(1996), S. 410. Einen Lösungsvorschlag, nach dem die Verfügung dem Recht am 
Zedentensitz unterworfen und gleichzeitig die Rechtsposition des Schuldners umfassend 
geschützt wird, machen Kieninger/E. Schütze, Die Forderungsabtretung im Inter-
nationalen Privatrecht - Bringt die „Rom I-Verordnung" ein „Ende der Geschichte"?, 200 
(206 ff.). 

14 BGH 26.11.1990, WM 1991, 193 (194); MünchKomm-Marfiny, Bd. 10, 4. Aufl. 
(2003), Art. 33 Rn. 4, 6. Vgl. auch Mangold, Die Abtretung im Europäischen Kollisions-
recht (2001), S. 172 ff. und S. 192. 

15 SiauAmger-Hausmann, EGBGB/IPR, 13. Aufl. (2002), Art. 33 Rn. 46; 
MünchKomm-Mar/j 'ny, Bd. 10, 4. Aufl. (2003), Art. 33 Rn. 6. 
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Ausland ansässig sein, und die Forderung aufgrund einer objektiven An-
knüpfung gem. Art. 28 Abs. 2 EGBGB (Art. 4 Abs. 2 EVÜ) einem frem-
den Recht unterliegen. Häufig wird der Zessionar also im Rahmen eines 
Finanzierungsgeschäftes mit internationalem Bezug mit einer ihm unbe-
kannten ausländischen Rechtsordnung konfrontiert. 

III. Unterschiede in den nationalen Abtretungsrechten 

Diese ausländischen Rechtsordnungen weisen wiederum zumeist beträcht-
liche Divergenzen zum deutschen Recht auf. So ist beispielsweise in 
Österreich für die Wirksamkeit einer Sicherungsabtretung eine Anzeige an 
den Schuldner oder ein Vermerk in den Büchern des Zedenten notwen-
dig16. In Frankreich können künftige Forderungen nach dem Code Civil nur 
abgetreten werden, wenn ihre rechtliche Grundlage bereits besteht, und für 
die Wirksamkeit im Verhältnis zu Dritten bedarf es einer formellen An-
zeige der Abtretung oder einer entsprechenden Annahme durch den 
Schuldner (Art. 1690 CC)17. Was die Wirksamkeit von vertraglichen Ab-
tretungsverboten zwischen Zedent und Schuldner betrifft, so wirken diese 
in Italien gegenüber dem Zessionar nur dann, wenn er Kenntnis von dem 
Verbot hatte (Art. 1260 CC)18. In den USA entfalten vertragliche Ab-
tretungsverbote für bestimmte Forderungen demgegenüber gar keine Wir-
kung. Sie stehen also weder dem Übergang der Forderung oder der Be-
stellung eines Sicherungsrechts entgegen, noch geben die Verbote Anlass 
zu einer vertraglichen Haftung (§ 9-406 (d) UCC)19. 

Zudem werden auch kollisionsrechtliche Fragen wie das Problem der 
Wirksamkeit einer Abtretung im Verhältnis zu Dritten im Ausland teil-
weise abweichend beurteilt20, was insbesondere dann Bedeutung erlangt, 
wenn ein Rechtsstreit hinsichtlich der abgetretenen Forderung im Ausland 
anhängig gemacht wird21. Als prominentes Beispiel soll die viel diskutierte 
Entscheidung des Höge Raad dienen, die sich mit der Wirksamkeit einer 
grenzüberschreitenden Abtretung zwischen einem niederländischen und 
einem deutschen Unternehmen auseinandersetzte. Hier wurde im Unter-
schied zu der in Deutschland herrschenden Auffassung die Frage der 

16 Vgl. hierzu unten, Teil 3 § 7 A. 
17 Vgl. hierzu unten, Teil 3 § 7 A. 
18 Vgl. hierzu unten, Teil 3 § 8. 
" Vgl. hierzu unten, Teil 1 § 2 D II 4 a aa. 
20 Einen rechtsvergleichenden Überblick gibt Peltzer, Die Forderungsabtretung im 

Internationalen Privatrecht, RIW 1997, 894 ff. Vgl. zur unterschiedlichen Anknüpfung 
der Drittwirkungen auch unten, Teil 3 § 14 B. 

21 R. Schütze, Kollisionsrechtliche Probleme der Forfaitierung von Exportforde-
rungen, WM 1979, 962 (963); Stoll, Die Forderungsabtretung im internationalen Privat-
recht, in: FS Pazdana (2005), S. 307 (308). 
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Drittwirkung gem. Art. 12 Abs. 1 EVÜ22 dem Verpflichtungsstatut unter-
worfen. Im belgischen IPR wurde anschließend eine der Entscheidung des 
Höge Raad entsprechende Gesetzesänderung zugunsten des Verpflich-
tungsstatuts vorgenommen23. Diese wurde wiederum im August 2004 
durch die - ebenfalls von der Gerichtspraxis in Deutschland abweichende -
Anknüpfung an das Recht am Zedentensitz ersetzt24. 

IV. Folgen 

Infolge der dargestellten Rechtslage ist der Forderungszessionar bei 
Rechtsgeschäften mit grenzüberschreitendem Bezug derzeit mehreren Un-
sicherheiten ausgesetzt. Zunächst muss er das anwendbare Recht ermitteln, 
was zum Beispiel bei Globalabtretungen künftiger Forderungen schwierig 
und aufwendig ist. Bei dieser Ermittlung des anwendbaren Rechts läuft der 
Zessionar im Einzelfall zudem Gefahr, dass ausländische Gerichte zu einer 
abweichenden Beurteilung kommen. 

Hat der Zessionar das auf die Abtretung anwendbare Recht festgestellt, 
nach deutschem IPR also das Forderungsstatut, wird er in einer Vielzahl 
der Fälle aufgrund des grenzüberschreitenden Bezugs nicht mit dem ihm 
bekannten, „abtretungsfreundlichen" deutschen Zessionsrecht, sondern mit 
einer ihm fremden Rechtsordnung konfrontiert. Diese Rechtsordnung weist 
in der Regel weitreichende Unterschiede zu dem ihm bekannten nationalen 
Recht auf. Bei der Abtretung von Forderungsgesamtheiten wird der 
Zessionar sich darüber hinaus häufig nicht nur mit einer, sondern mit meh-
reren ausländischen Rechtsordnungen auseinandersetzen müssen. 

Dass diese Situation den internationalen Handel mit Forderungen er-
schwert und Kosten verursacht25, liegt auf der Hand und wurde auch in den 
Stellungnahmen zur Mitteilung der Europäischen Kommission über ein 
kohärenteres Vertragsrecht in Europa immer wieder betont26. So verwun-

22 Art. 12 Abs. 1 EVÜ entspricht Art. 33 Abs. 1 EGBGB, vgl. oben Fn. 8. 
23 Vgl. Loi de 2.8.2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 

financiers, Moniteur Belge, 4.9.2002 (Art. 145). 
24 Loi de 16.7.2004 portant le Code de droit international privé, Moniteur Belge, 

27.7.2004 (Art. 87 § 3). Das belgische IPR-Gesetz ist am 1. Oktober 2004 in Kraft ge-
treten. 

25 So auch Affaki, L'apport de la Convention CNUDCI sur la cession de créances aux 
opérations de banque, Banque & Droit 2003, 3; Schmidt, Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Abtretung von Forderungen im Internationalen Handel, 
IPRax 2005, 93 f. 

26 Vgl. die Zusammenfassung der Stellungnahmen zur Mitteilung der Europäischen 
Kommission (vor allem Punkt 3.1.4). Siehe stellvertretend für die Praktiker die Stellung-
nahme der international tätigen Kanzlei Clifford Chance LLP vom 15. Mai 2003 unter 
Punkt 10 sowie Staudenmayer, Der Aktionsplan der EG-Kommission zum Europäischen 
Vertragsrecht, EuZW 2003, 165 (167). Vgl. auch die Antwort des ungarischen Justiz-
ministeriums vom Mai 2003, in der dazu aufgefordert wird, die europäischen Harmo-
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dert es nicht, dass zum Beispiel im Rahmen von Global- und Mantel-
zessionen an Kreditinstitute Forderungen aus grenzüberschreitenden Ver-
trägen gar nicht bewertet werden27. Sofern es sich um Einzelzessionen han-
delt, wird von den Kreditinstituten gesondert geprüft, unter welchen Vor-
aussetzungen die Abtretung rechtsgültig ist, was die Kreditkosten erhöht. 
Auch die Höhe der Transaktions- und Beratungskosten bei Securitisation-
Transaktionen28 wird nachteilig beeinflusst, wenn die Forderungen unter-
schiedlichen Rechtsordnungen unterliegen29. Schließlich geht nicht selten 
ein vereinbarter verlängerter Eigentumsvorbehalt beim Grenzübertritt ins 
Leere, weil die Voraussetzungen einer wirksamen Abtretung nicht vorla-

V. Fazit 

Der Status quo macht deutlich, dass eine Rechtsvereinheitlichung im Be-
reich des Abtretungsrechts unerlässlich ist, um den internationalen Handel 
mit Forderungen im Interesse aller Wirtschaftteilnehmer zu erleichtern. 
Dies gilt im Besonderen für exportorientierte Länder wie zum Beispiel 
Deutschland. Nachdem offenbar die Notwendigkeit für einheitliche Regeln 
im Abtretungsrecht besteht, ist zu fragen, ob die bislang verhaltene Reso-
nanz auf die Abtretungskonvention auf den Inhalt des Übereinkommens 
zurückzuführen ist. Die in dieser Arbeit vorgenommene Analyse der Ab-
tretungskonvention soll zur Beantwortung dieser Frage beitragen. 

nisierungsbemühungen mit internationalen Vereinheitlichungsakten wie der Abtretungs-
konvention der Vereinten Nationen zu koordinieren (Punkt 12). Die Mitteilung 
(Kom[2003] 68 endgültig) sowie die Stellungnahmen sind auf der Internetseite der 
Europäischen Union (www.europa.eu.int) abrufbar. Vgl. schließlich v. Wilmowsky, Euro-
päisches Kreditsicherungsrecht (1996), S. 397 ff., der einen Verstoß gegen die EG-
Grundfreiheiten aufgrund der Anknüpfung an das Forderungsstatut diskutiert. 

27 Die Verfasserin bedankt sich für die folgenden Informationen beim Bundesverband 
deutscher Banken. Vgl. im Übrigen auch Bette, Vertraglicher Abtretungsausschluß im 
deutschen und grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, WM 1997, 797; Brink, Rechts-
beziehungen des Factors mit seinem Kunden - Der Factoringvertrag, in: Hagenmüller/ 
Sommer/Brink (Hrsg.), Factoring-Handbuch, 3. Aufl. (1997), S. 175 (188 ff.). 

28 Danielewsky/Lehmann, Die UNCITRAL-Konvention über internationale 
Forderungsabtretungen und ihre Auswirkungen auf Asset-Backed-Securities-Trans-
aktionen, WM 2003, 221 (227 f.). 

29 Danielewsky/Lehmann, Die UNCITRAL-Konvention über internationale 
Forderungsabtretungen und ihre Auswirkungen auf Asset-Backed-Securities-Trans-
aktionen, WM 2003, 221 (228). 

30 Dazu rechtsvergleichend Kieninger, Mobiliarsicherheiten im Europäischen Binnen-
markt (1996), S. 78 ff. 
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B. Inhalt der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile31. Der erste Teil widmet sich den Vor-
bildern und Vorläufern der Abtretungskonvention. Die Verfasser des Über-
einkommens haben zum einen strukturelle und auch inhaltliche Elemente 
der Ottawa Konvention über internationales Factoring vom 28.5.1988 (im 
Folgenden Factoringkonvention, FactÜ) übernommen32. Die UNIDROIT-
Factoringkonvention regelt mit einem engen Anwendungsbereich und 
inhaltlich begrenzten Bestimmungen die Abtretung von Forderungen aus 
grenzüberschreitenden Verträgen und kann deshalb auch als Vorläufer der 
Abtretungskonvention bezeichnet werden. Zum anderen weist die Abtre-
tungskonvention inhaltliche Parallelen zu Art. 9 des Uniform Commercial 
Code33 auf, der in den Vereinigten Staaten zur Schaffung eines umfas-
senden Sicherungsrechts geführt hat, das auch an Forderungen bestellt 
werden kann. Art. 9 UCC gilt unabhängig von seiner Vorbildfunktion für 
die Abtretungskonvention als eines der fortschrittlichsten Kreditsiche-
rungsrechte und soll nicht zuletzt aus diesem Grund näher betrachtet 
werden. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Entstehungsgeschichte der Ab-
tretungskonvention, ihr Aufbau und Anwendungsbereich sowie allgemeine 
Bestimmungen erörtert. Dieser Abschnitt enthält auch eine kurze Darstel-
lung der wichtigsten Finanzierungsgeschäfte, die in den Anwendungsbe-
reich des Übereinkommens fallen. 

Der dritte Teil der Arbeit erläutert die inhaltlichen Bestimmungen der 
Abtretungskonvention und diskutiert sie vor dem Hintergrund des autono-
men, d.h. unvereinheitlichten deutschen Abtretungsrechts. In diesem Zu-
sammenhang wird auch der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen 
eine Ratifikation des Übereinkommens für das autonome Abtretungsrecht 
hätte und welche Schritte unternommen werden müssten, um das deutsche 

31 Bei der Analyse der Abtretungskonvention werden unter anderem die travaux 
préparatoires einschließlich der Kommentare des UNCITRAL-Sekretariats zum Über-
einkommen herangezogen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Sekretariats-
kommentare keine offizielle Erläuterungsberichte zum Übereinkommen sind, die von den 
Verfassern gemeinschaftlich erarbeitet wurden. Vielmehr handelt es sich um eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse aus Sicht des Sekretariats der Handelsrechtskommission. 
Eine nicht amtliche Übersetzung der Abtretungskonvention (UN Doc. A/RES/56/81) ist 
beim Deutschen Übersetzungsdienst der UN unter www.un.org./Depts/german (Stand: 25. 
Juni 2005) abrufbar. 

32 UNIDROIT Convention on International Factoring (1988), im englischen und 
französischen Original sowie in der deutschen Übersetzung abgedruckt in BGBl. II 1998, 
172 ff. 

33 Sigman, Security in movables in the United States - Uniform Commercial Code 
Article 9: a basis for comparison, in: Kieninger (Ed.), Security Rights in Movable 
Property in European Private Law (2004), p. 54. 
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Abtretungsrecht an die Bestimmungen der Abtretungskonvention anzuglei-
chen. Zudem enthält der dritte Teil rechtsvergleichende Überblicke, um die 
Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten der nationalen Abtretungsrechte 
bezüglich bestimmter Regelungskomplexe zu verdeutlichen34. 

Schließlich wird auch das nationale Kollisionsrecht der Forderungsab-
tretung, das in Deutschland weitgehend auf das Europäische Schuldver-
tragsübereinkommen (EVÜ) zurückzufuhren ist, behandelt. Dies zum ei-
nen, weil die Abtretungskonvention an vielen Stellen einen Rückgriff auf 
das nationale Kollisionsrecht erforderlich macht, und zum zweiten, weil in 
Kapitel V der Abtretungskonvention eigens Kollisionsnormen zur Forde-
rungsabtretung normiert wurden. Diese Bestimmungen werden denen des 
Europäischen Schuldvertragsübereinkommens gegenübergestellt, und die 
Konsequenzen der geplanten Umsetzung des Übereinkommens in ein EG-
Instrument für die Abtretungskonvention untersucht. 

34 Auch die Principles of European Contract Law (Lando Principles), beschäftigen 
sich mit dem Abtretungsrecht, vgl. Lando/Clive/Prüm/Zimmermann (Eds.), Principles of 
European Contract Law, Part III, 2003. Bei den Lando Principles handelt es sich um 
Grundprinzipien des Vertragsrechts in Europa, die in Anlehnung an die amerikanischen 
„Restatements of the Law" unter Leitung von Professor Ole Lando von der Commission 
on European Contract Law ausgearbeitet wurden. Eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit dem Lando Principles hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Das gleiche gilt für 
die UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, die im April 2004 in 
überarbeiteter und erweiterter Fassung verabschiedet wurden und nunmehr auch die 
Forderungsabtretung beinhalten. Die UNIDROIT Principles sind im Internet unter 
www.unidroit.org/english/principles/main.htm (Stand: 25. Oktober 2004) abrufbar. Vgl. 
allgemein hierzu Bonell, UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles 
of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the 
Unification of Private Law, Unif.L.Rev./Rev.dr.unif. 2004, 5 ff. und Brödermann, Die 
erweiterten UNIDROIT Principles 2004, RIW 2004, 721 ff. 
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